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Das Ende vergangenen Jahres veröffentLichte Buch
könnte auch den Trtel , Standardwerk Energiewende"
tragen, wenn nicht noch immer vieLe poLitische Lobbys
aLs seLbsternannte Energieexperten gegen eben diese
Energiewende ankämpfen würden. Denn das Buch des
PoLitoLogen AxeL Berg behandeLt auf knapp 300 Seiten
derart geLungen aLLe Aspekte der Transmission zu ei-
nem nachhaLtigen IEnergre-]Wirtschaftssystem, dass
kaum eine Frage offen bLeibt

Auch der Ideutschen] Kleinwasserkraft wird ein kurzes
KapiteL gewidmet. Dabei schreckt Berg nicht vor der
mächtigen Sportfischerei zuruck, d e er mit deren uber-
schießenden Wünschen zu Fischauf- und -abstiegs-
anLagen aLs wesentlichen Verhinderer vieLer sinnvoLLer
KLeinwasserkraftprolekte in der BundesrepubL k identi-
fiz i e rt.

VieLmehr sehe Berg eine VerdoppLung der deutschen
WasserkraftanLagen aLs problemLos mögLich an, und
eine Verzehnfachung []] als erstrebenswert.

ln seinem Buch wird nicht nur betrachtet, was der Weg
aus dem fossiLen ZeitaLter heraus fur den Stromsektor
bedeutet, bezieh ungsweise weLche TechnoLog ien forciert
werden müssen. Berg beschreibt auch den pfad einer
ganzen GeseLLschaft hin zur NachhaLtrgkeit, sowie die
damit einhergehenden teilweise disruptiven Entwick-
lungen fur ganze Branchen. DeshaLb bezieht er auch die
Verkehrs-, Agrar- und Wärmewende konsequent mit ein
und benennt auch klar dre aktuel.Len Verhinderer dieser
Transmission d;
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Axe[ Berg ist Jurist, PoLitoLoge und promovierter phi-
Losoph. Er war Co-Autor des Deutschen Erneuerbare-
Energien-Gesetzes. Seit 2009 ist er Vorsitzender des
Vorstands der deutschen Sektion von EUROSOLAR
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